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E in Bauvorhaben, ob groß oder klein, 
wird im seltensten Fall frei von Män-

geln fertiggestellt. Ein Baumangel liegt – 
vereinfacht gesagt – dann vor, wenn die 
vom Werkunternehmer (Baufirma) 
erbrachte Leistung von dem abweicht, 
was vertraglich vereinbart wurde. Meist 
handelt es sich um technische Fehler 
oder nicht norm- oder fachgerechte 
Ausführungen. Der wichtigste Rat-

schlag in diesem Zusammenhang ist, 
die durchgeführten Arbeiten mög-
lichst genau zu dokumentieren, idea-
lerweise mit Lichtbildern, was in Zei-

ten von Smartphones zumeist 
relativ einfach zu bewerk-
stelligen ist. Es empfiehlt 
sich auch, ein Bautage-
buch zu führen. Natür-
lich kann auch eine fach-
kundige Person mit der 
Bauaufsicht beauftragt 

werden, was bei größeren Bauvorhaben 
ohnehin regelmäßig der Fall ist, bei klei-
neren aber schon aus Kostengründen 
eher die Ausnahme darstellt. Auch eine 
umgehende und nachweisliche – z. B. 
per Einschreiben – Mitteilung des Man-
gels an den Vertragspartner ist sehr 
 sinnvoll, in Kombination mit guter 
Dokumentation erleichtert das die 
außergerichtliche und falls notwendig 
gerichtliche Rechtsdurchsetzung.
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Ich habe vor, zu bauen oder 
es liegen Mängel beim 
bereits fertiggestellten Bau-
vorhaben vor – was kann ich 
präventiv tun bzw. wie setze 
ich im Fall der Fälle meine 
Ansprüche durch? Dieser 
Blog-Beitrag liefert 
einige praktische Tipps. 
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